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Die Veranstaltung wird aufgezeichnet

3

Datenschutz-Hinweis



Das größte Unternehmensnetzwerk
zur Beschäftigung Geflüchteter in 
Deutschland
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Informationen und 
Überblick verschaffen



Auf der Suche nach Beratung zum Thema?
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Direkter Kontakt zum NUiF-Team

Gleich im Anschluss 
um 10:30 Uhr!

Q&A zum #NUiFerklärt 
„Geflüchtete aus der 
Ukraine: Titelwechsel zur 
Aufenthaltsverfestigung“

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/das-team/
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/das-team/
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/das-team/


Geflüchtete aus der 
Ukraine: Zahlen
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Quelle: MEDIENDIENST INTEGRATION (Stand 31.12.2025) // UNO-Flüchtlingshilfe 8

≈ 5,9 Mio. Menschen 

sind aus der Ukraine geflohen

Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine

27% Minderjährige

61 % Frauen

39 % Männer 

1.329.742
Geflüchtete aus der Ukraine 

im AZR registriert

97% Ukrainer*innen 

3% Staatsangehörige anderer Drittländer

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/ukraine
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/ukraine
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/ukraine


Bleibeabsichten Geflüchteter aus der Ukraine

IAB-FORSCHUNGSBERICHT 9

59%25%

9%

7%

langfristige Bleibeabsicht noch einige Jahre noch 1 jahr unentschieden

2024 2025

Hier herunterladen

https://doku.iab.de/forschungsbericht/2025/fb0525.pdf
file://Mac/Home/Desktop/Kunden/DIHK/Sprachunterstützung für Ihre Azubis gesucht
file://Mac/Home/Desktop/Kunden/DIHK/Sprachunterstützung für Ihre Azubis gesucht


Arbeitsmarktintegration
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Hier herunterladen

Immer mehr Ukrainer*innen haben einen Job
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523.000 erwerbsfähig gemeldet 
(Stand: Jan 2026) 

219.000 arbeitslos gemeldet 
(Stand: Jan 2026, +7.777 ggü. Vorjahr) 

321.310 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte (Stand: Nov 2025, + 76.000 ggü. Vorjahr) 

53.000 in geringfügiger Beschäftigung 
(Stand: Nov 2025) 

BA, Mediendienst Integration

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2023/02/NUiF-DRK-Checkliste_Ehrenamt_deua.pdf
file://Mac/Home/Desktop/Kunden/DIHK/Sprachunterstützung für Ihre Azubis gesucht
file://Mac/Home/Desktop/Kunden/DIHK/Sprachunterstützung für Ihre Azubis gesucht
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=25122&topic_f=migrationsmonitor
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html


Sprachkenntnisse 

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung; BA 12

Nach der Einreise

80% hatten keine 
Deutschkenntnisse Juli 2025

✓ 350.000 Ukrainer*innen haben  
einen Integrationskurs absolviert 
-> 90% mit Deutschkenntnissen auf 
B1- oder A2-Niveau 

✓ 77.000 Ukrainer*innen waren in 
den Integrationskursen 
eingeschrieben  

2024 

50% schätzen ihre 
Deutschkenntnisse als 
gut bzw. eher gut ein

1.

3.

2.



Aufenthaltsstatus &
Bleibeperspektive
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Vorübergehender Schutz nach dem EU-Recht -> §24 AufenthG

14

Am 4. März 2022 der vorübergehende Schutz wurde durch den EU-Ratsbeschluss 2022/382 eingeführt 

und zuletzt bis zum 4. März 2027 verlängert.

Schutzberechtigt sind:

Ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine lebten.

In der Ukraine anerkannte Flüchtlinge und Schutzberechtigte nach internationalem Recht

Familienangehörige von ukrainischen Staatsangehörigen oder anerkannten Flüchtlingen

Drittstaatsangehörige mit unbefristetem Aufenthalt in der Ukraine, die nicht sicher in ihre 

Herkunftsländer zurückkehren können.

Oben genannte Personengruppen, die kurz vor dem 24. Februar 2022 aus der Ukraine geflohen sind 

(bis zu 90 Tage vorher) oder sich zu diesem Zeitpunkt vorübergehend in der EU oder einem Drittstaat 

aufgehalten haben (z. B. im Urlaub oder zur Arbeit) und wegen des Kriegs nicht zurückkehren 

konnten.  

Siebte Verordnung zur Änderung der Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung

Herunterladen

Staatenlose und nichtukrainische Drittstaatsangehörige ohne Schutzstatus bzw. unbefristetes Aufenthaltsrecht in 
der Ukraine haben 2025 keine Verlängerung ihres Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG erhalten. Sie mussten auf 
andere Aufenthaltstitel oder das Asylverfahren ausweichen. Für die Ersteinreise nach Deutschland benötigen sie jetzt 
ein Visum. 

https://dserver.bundestag.de/brd/2025/0049-25.pdf
https://dserver.bundestag.de/brd/2025/0049-25.pdf
https://dserver.bundestag.de/brd/2025/0049-25.pdf
https://dserver.bundestag.de/brd/2025/0049-25.pdf
https://dserver.bundestag.de/brd/2025/0049-25.pdf
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2025/252/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=3&fbclid=PAZnRzaANtqnZleHRuA2FlbQIxMQABp5E2YcjukO9W8EKtUpa_cxMMR3ESNw06b6dReK4kLToPnMEiqeh24SYVY4UZ_aem_CX5NoJjtdB5v_Q1GiLzdEQ
file://Mac/Home/Desktop/Kunden/DIHK/Sprachunterstützung für Ihre Azubis gesucht


Schutzberechtigte: Neuregelung

Rundschreiben an die Bundesländer vom 11. August 2025
15

Sonstige ukrainische Staatsangehörige:

Ukrainer*innen, die schon einen Aufenthaltstitel in Deutschland haben, können § 24 AufenthG 

beantragen, wenn ihr bisheriger Titel nicht verlängert werden kann oder die Voraussetzungen 

weggefallen sind (z. B. fehlende Lebensunterhaltssicherung bei Studierenden).

Auch wer aktuell eine Duldung hat, kann § 24 AufenthG beantragen, wenn der Grund für die 

Duldung nicht mehr besteht.

! Der Zeitpunkt der Einreise nach Deutschland spielt dabei keine Rolle.

BMI-Hinweise

Kein § 24 AufenthG mehr bei einem Schutztitel in einem anderen EU-Staat

Falls die Person in einem anderen EU-Staat den vorübergehenden Schutz genießt bzw. dort einen 

entsprechenden Aufenthaltstitel besitzt – kann sie keine Aufenthaltserlaubnis nach §24 AufenthG 

mehr bekommen. 

Prüfmöglichkeiten: TPD-Plattform, Stempel im Reisepass, Visa, „gezielte Befragungen“.

Ausnahme: der vorübergehende Schutz wurde beantragt, aber die entsprechende 

Aufenthaltserlaubnis wurde noch nicht erteilt.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggua.de%2Ffileadmin%2Fdownloads%2FUkraine%2FAnlage_3_JuM_13.08.2025_5._Laenderschreiben_des_BMI_vom_11.08.2025.pdf&data=05%7C02%7Cbilas.tetiana%40dihk.de%7Cbd97a206e3b946eae77308ddebaf5311%7C11ce85b847fd49a6b7d7c9c27be489ba%7C0%7C0%7C638925860420802257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JiEyDjKh0T4A03YkDjJMvFntmaya0tnRDp86SdW%2FFjY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggua.de%2Ffileadmin%2Fdownloads%2FUkraine%2FAnlage_3_JuM_13.08.2025_5._Laenderschreiben_des_BMI_vom_11.08.2025.pdf&data=05%7C02%7Cbilas.tetiana%40dihk.de%7Cbd97a206e3b946eae77308ddebaf5311%7C11ce85b847fd49a6b7d7c9c27be489ba%7C0%7C0%7C638925860420802257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JiEyDjKh0T4A03YkDjJMvFntmaya0tnRDp86SdW%2FFjY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggua.de%2Ffileadmin%2Fdownloads%2FUkraine%2FAnlage_3_JuM_13.08.2025_5._Laenderschreiben_des_BMI_vom_11.08.2025.pdf&data=05%7C02%7Cbilas.tetiana%40dihk.de%7Cbd97a206e3b946eae77308ddebaf5311%7C11ce85b847fd49a6b7d7c9c27be489ba%7C0%7C0%7C638925860420802257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JiEyDjKh0T4A03YkDjJMvFntmaya0tnRDp86SdW%2FFjY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggua.de%2Ffileadmin%2Fdownloads%2FUkraine%2FAnlage_3_JuM_13.08.2025_5._Laenderschreiben_des_BMI_vom_11.08.2025.pdf&data=05%7C02%7Cbilas.tetiana%40dihk.de%7Cbd97a206e3b946eae77308ddebaf5311%7C11ce85b847fd49a6b7d7c9c27be489ba%7C0%7C0%7C638925860420802257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JiEyDjKh0T4A03YkDjJMvFntmaya0tnRDp86SdW%2FFjY%3D&reserved=0
file://Mac/Home/Desktop/Kunden/DIHK/Sprachunterstützung für Ihre Azubis gesucht
file://Mac/Home/Desktop/Kunden/DIHK/Sprachunterstützung für Ihre Azubis gesucht


Aufenthaltsstatus ukrainischer Geflüchtete

Ukrainische Flüchtlinge | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION, Stand: 31.12.2025 16

86,11%

4,31

4,21%

3%

2,4

Aufenthaltstitel nach §24 AufenthG

Fiktionsbescheinigung

Aufenthaltstitel beantragt

kein Schutzgesuch geäußert

anderer Aufenthaltstitel

n = 1.329.742 

Unsere Infografik

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2022/07/Infografik_Aufenthaltsgesetz.pdf


Relevante Aufenthaltserlaubnisse für Auszubildende und 
Mitarbeitende:

➢ § 16a AufenthG - Aufenthaltserlaubnis für betriebliche oder schulische Aus- und

Weiterbildung

➢ § 18a AufenthG - Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte mit Berufsausbildung 

➢ § 18b Abs. 1 AufenthG - Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte mit akademischer Ausbildung

➢ § 18g AufenthG  - Blaue Karte EU für hochqualifizierte Fachkräfte *

➢ § 19c Abs. 1 AufenthG - Aufenthaltserlaubnis bei Zulassung über zwischenstaatliche 

Beschäftigungsvereinbarungen, z.B. Au-pair, FSJ, Berufskraftfahrer: innen

➢ § 19c Abs. 2 AufenthG - Aufenthaltserlaubnis bei ausgeprägter berufspraktischer Erfahrung 

(Gilt für alle nicht-reglementierten Berufe in allen Branchen) 

➢ § 19c Abs. 3 AufenthG - Aufenthaltserlaubnis bei öffentlichem Interesse

17

§§

Mehr dazu im GGUA-
Infopapier

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__16a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__16a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__16a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000601310
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000601310
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000601310
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000601310
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000601310
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000601310
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000601310
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__19c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__19c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__19c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__19c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__19c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__19c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__19c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__19c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__19c.html
https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Drittstaatsangehoerige_Ukraine_2025.pdf
https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Drittstaatsangehoerige_Ukraine_2025.pdf
https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Drittstaatsangehoerige_Ukraine_2025.pdf


Sonstige Wechselmöglichkeiten

→ Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen ( § 16d 
AufenthG) 

→ Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Suche eines Ausbildungsplatzes (§ 17 Abs. 1 AufenthG)

→ Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche (§ 20  Abs.1 und 2 AufenthG und § 20a AufenthG –
Chancenkarte)

→ Aufenthaltserlaubnis zum Zweck einer selbstständigen Tätigkeit (§ 21 AufenthG)

→ Aufenthaltserlaubnis aus „familiären Gründen“  (§§ 28 – 36 AufenthG) 

18

Es ist manchmal möglich, den vorübergehenden Schutz und einen weiteren 
Aufenthaltstitel gleichzeitig innezuhaben (z.B. §§ 16a, 18b AufenthG (BMI-Rundschreiben, 
Seite 14). Es ist ratsam, die zuständige Ausländerbehörde dazu ansprechen bzw. sich bei 
Bedarf rechtlich beraten zu lassen, um den individuellen Fall zu klären.

Verweis auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) 1 C 12.12 vom 
19.03.2013, P. 19 (Link)

Die genauen Voraussetzungen 
und Anforderungen können je nach 
individueller Situation variieren 
und es ist ratsam, sich für 
spezifische Informationen an die 
zuständige Ausländerbehörde zu 
wenden.

§+§

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__17.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__17.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__17.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__20a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__20a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__21.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__21.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__21.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000801310
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000801310
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000801310
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000801310
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000801310
https://fr-hessen.de/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-05_-BMI-voruebergehender-Schutz-Ukraine.pdf
https://fr-hessen.de/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-05_-BMI-voruebergehender-Schutz-Ukraine.pdf
https://fr-hessen.de/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-05_-BMI-voruebergehender-Schutz-Ukraine.pdf
https://www.bverwg.de/190313U1C12.12.0


Erleichterter Spurwechsel 
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Wechsel von §24 AufenthG in diese Aufenthaltstitel ist laut BMI-Schreiben soll jetzt möglich sein:

• § 16b AufenthG - Studium 

• § 16e AufenthG - Studienbezogenes Praktikum EU

• § 17 Absatz 2 AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Studienbewerbung

• § 18g AufenthG - Blaue Karte EU für Fachkräfte*

• § 18d AufenthG - Forschung

• § 19e AufenthG - Teilnahme am europäischen Freiwilligendienst 

§ 19f Abs. 1 Nr. 2 AufenthG; Rundschreiben an die Bundesländer vom 11. August 2025; Ratsempfehlung (EU) 2025/0651

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggua.de%2Ffileadmin%2Fdownloads%2FUkraine%2FAnlage_3_JuM_13.08.2025_5._Laenderschreiben_des_BMI_vom_11.08.2025.pdf&data=05%7C02%7Cbilas.tetiana%40dihk.de%7Cbd97a206e3b946eae77308ddebaf5311%7C11ce85b847fd49a6b7d7c9c27be489ba%7C0%7C0%7C638925860420802257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JiEyDjKh0T4A03YkDjJMvFntmaya0tnRDp86SdW%2FFjY%3D&reserved=0
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12015-2025-INIT/de/pdf


§24 AufenthG und Niederlassungserlaubnis

Direkter Wechsel vom §24 AufenthG zur Niederlassungserlaubnis ist unmöglich. 

Alternative: §24 AufenthG  → z.B. §§ 18a, 18b, oder Blaue Karte EU → Niederlassungserlaubnis

20

Vorteile einer Niederlassungserlaubnis:

4

Wichtige Fristen im Überblick:

➢ Fachkräftetitel: Niederlassungserlaubnis i. d. R. nach 3 Jahren
➢ Mit Ausbildung/Studium in Deutschland: Verkürzung auf 2 Jahre
➢ Blaue Karte EU: Antrag nach 21 Monaten mit B1-Deutsch möglich

eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis

keine Wohnsitzauflage

Möglichkeit eines Familiennachzugs (Kernfamilie)

2

3

1

direkte Einbürgerung



Anrechnung der Aufenthaltszeiten mit §24 AufenthG für 
die Niederlassungserlaubnis

Quellen hier einfügen 21

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet 
1) (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)

§ 18c Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte

(1) Einer Fachkraft ist ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eine Niederlassungserlaubnis zu 
erteilen, wenn

1. sie seit drei Jahren im Besitz eines Aufenthaltstitels nach den §§ 18a, 18b, 18d oder § 18g ist, (…..)

(2) Abweichend von Absatz 1 ist dem Inhaber einer Blauen Karte EU eine Niederlassungserlaubnis zu 
erteilen, wenn er mindestens 27 Monate eine Beschäftigung nach § 18g ausgeübt hat und für diesen 
Zeitraum Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet hat oder 
Aufwendungen für einen Anspruch auf vergleichbare Leistungen einer Versicherungs- oder 
Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens nachweist und die Voraussetzungen 
des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 4 bis 6, 8 und 9 vorliegen und er über einfache Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt. § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und 6 gilt entsprechend. Die Frist nach Satz 1 
verkürzt sich auf 21 Monate, wenn der Ausländer über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfügt.



§24 AufenthG und Einbürgerung

Eine Einbürgerung aus §24 AufenthG ist nicht direkt möglich.

Niederlassungserlaubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis nach §§ 18a, 18b, 18g, 19c Absatz 2, 19c 
Absatz 3 → Einbürgerung

22

Voraussetzungen:

Im Regelfall 5 Jahre Aufenthalt in Deutschland (inkl. Zeiten mit Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnis) 

Eigenständige Lebensunterhaltssicherung

Im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis

1

2

3

4

5

Geklärte Identität und Staatsangehörigkeit (biometrischer Pass oder anderes Identitätsdokument)

Nachgewiesene Deutschkenntnisse von mind. B1 Niveau

Bekennung zur freiheitlich demokratischen Grundordnung

Kenntnisse der deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung

6

Bekennung zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands

Keine Vorstrafen (Haftstrafe von mehr als 3 Monaten zur Bewährung oder Geldstrafen > 90 Tagessätzen)

7

8

9

Hier herunterladen

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2024/03/Infopapier_Einbuergerung.pdf
file://Mac/Home/Desktop/Kunden/DIHK/Sprachunterstützung für Ihre Azubis gesucht
file://Mac/Home/Desktop/Kunden/DIHK/Sprachunterstützung für Ihre Azubis gesucht


Anrechnung der Aufenthaltszeiten mit §24 AufenthG

Gemäß § 10 Abs. 1 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) ist für die Einbürgerung ein ununterbrochener, 
rechtmäßiger und gewöhnlicher Aufenthalt von mindestens 5 Jahren in Deutschland erforderlich.

Der Aufenthalt mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG (vorübergehender Schutz) kann 
hierbei berücksichtigt werden, sofern anschließend ein Aufenthaltstitel erlangt wird, der zum Erwerb 
der Staatsangehörigkeit berechtigt (z. B. eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit nach 
§ 18a AufenthG oder eine Niederlassungserlaubnis).

§ 10 StAG - Einzelnorm 23

✓ Eine Einbürgerung ausschließlich mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ist nicht 
möglich

✓ Die Aufenthaltszeiten werden nach einem Übergang zu einem entsprechenden Aufenthaltstitel 
angerechnet.

https://www.gesetze-im-internet.de/stag/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stag/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stag/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stag/__10.html


Doppelte Staatsangehörigkeit

Quellen hier einfügen 24

Gesetzliche Grundlage für die doppelte 
Staatsangehörigkeit im deutsch-
ukrainischen Kontext

Am 16. Januar 2026 trat das 
ukrainische Gesetz Nr. 4502-
IX über die Mehrstaatigkeit 
in Kraft.



Fallbeispiele

Quellen hier einfügen 25

Antrag auf §16a (+§24 AufenthG)  
-> §18a AufenthG -> NE -> 

Einbürgerung

Maria hat den Integrationskurs 
abgeschlossen und eine Ausbildung 

zur Bürokauffrau begonnen.

Antrag auf §18g AufenthG/Blaue 
Karte EU (2024) -> NE (2025) -> 

Einbürgerung

Oleksandr, IT-Spezialist seit 2023, 
Gehalt > 50.700 Euro/Jahr, 

Deutschkenntnisse B1-Niveau

Antrag auf §18b -> NE -> 
Einbürgerung

Olena, Buchhalterin, 
abgeschlossene 

wirtschaftswissenschaftliche 
Hochschulausbildung, Anabin H+

Kein Fachkräftetitel möglich

Mykhailo, Produktionshelfer 
(Arbeiten anhand der Funktions-
beschreibung und nach näheren 

Anweisungen seiner Vorgesetzten)

1 2

3 4



Unser Infopapier
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www.nuif.de/produkte

auf Deutsch auf Ukrainisch 

http://www.nuif.de/produkte
https://crm.nuif.de/images/materialformular/produkt_infopapier-aufenthaltsverfestigung-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine.pdf?v=1770570356
https://crm.nuif.de/images/materialformular/1764145204_produkt_infopapier-aufenthaltsverfestigung-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine.pdf?v=1770570872


Erklärvideo zum Thema „Titelwechsel“

Quellen hier einfügen 27

Hier anschauen

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/erklaervideos/


#NUiFerklärt geht weiter!

20. Januar: Wer darf wann arbeiten
27. Januar: Ausbildungs-Aufenthaltstitel für Geduldete & Ausbildungsduldung
03. Februar: Wohnsitzauflage und Residenzpflicht

10. Februar: Geflüchtete aus der Ukraine: Titelwechsel zur 
Aufenthaltsverfestigung

17. Februar, 10:00-10:30 Uhr:
Mitwirkungspflichten und Identitätsklärung

24. Februar, 10:00-10:30 Uhr:
Niederlassungserlaubnis und Daueraufenthalt-EU

03. März, 10:00-10:30 Uhr:
Einbürgerung: Chancen und Verfahren im Überblick

10. März, 10:00-10:30 Uhr:
Auszubildende aus Drittstaaten: Rechtliche Grundlagen und praktische Tipps

17. März, 10:00-10:30 Uhr:
Umgang mit Diskriminierung und Rassismus: Handlungsmöglichkeiten für
Unternehmen

28
Foto:  NUiF/Mercedöl Feuerungsbau GmbH

Aufzeichnungen der Termine

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/nuiferklart/


Save the Date: NUiFinar im Februar

„Mitwirkungspflichten und Passbeschaffung – Länderfokus: Afghanistan, Syrien, Eritrea, Ukraine“

In Deutschland lebende Ausländer*innen müssen in der Regel sowohl ihre Identität nachweisen, als 
auch die hier geltende Passpflicht nach §3 AufenthG erfüllen. Dies gelingt in der Regel durch die Vorlage 
eines gültigen Reisepasses. Doch was geschieht mit Geflüchteten, die keinen (gültigen) Reisepass 
vorzeigen können und zur Passbeschaffung aufgefordert werden?

Datum: Donnerstag, den 26. Februar 2026 
Uhrzeit: 11:00 bis 12:00 Uhr

NUiFinar

29

Anmeldungen sind hier möglich

https://event.dihk.de/nuifinar_februar2026


Auf der Suche nach Beratung zum Thema?

30

Direkter Kontakt zum NUiF-Team

Gleich im Anschluss 
um 10:30 Uhr!

Q&A zum #NUiFerklärt 
„Geflüchtete aus der 
Ukraine: Titelwechsel zur 
Aufenthaltsverfestigung“

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/das-team/
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/das-team/
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/das-team/


Das NETZWERK Unternehmen 
integrieren Flüchtlinge ist zu 
erreichen:

31

030/20308-6550
per Mail unter 

info@unternehmen-
integrieren-fluechtlinge.de

Online unter 
www.nuif.de

Kostenlos
Mitglied werden!

Mitglied werden! 

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/mitglied-werden/registrieren/
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